
bers Gerechtigkeit sich erstreckt / soll er ihm davon wiederumb zue-
zuaignen Macht haben.

§. z.
Wannetwanndie grossenWassergüß im Rinsall tmckeneOrth

anschütten / die man Wöhrt / oder Znsul nennet / wofern bayde äusse-
reWasser / Land / vnd Gestatt / eines Grund -Herrn / sogehörtihm
auch der gantze angeschütte Wöhrt : so sich aber der Wöhrtin mitten
deß fliessenden Wassers erzaigte/ kommet er denen Grund-Herrn zu/
welchevon beedenSeithen deß Wassers / ihre Grund nechstdaran lie¬
gendhaben/nachGrösse/Länge/vndBraite/als sich dieselbe Grund
erstrecken/vnd fernen dran flössen. Solle hingegenderWöhrt in mit¬
te deßFluß nichterwachsen / sondern einer Seithen naher seyn/ so ist,
solcher denen alleingehörig / welcheauffderselbenSeithen nechst dem
Ufer/ vnd Gestatt ihre Grund/ vnd Böden haben . Wann aber das
fliessend Wasser getheiletware / vnd kamedarnachvntenzusammen /
daß es also auß jemandsAcker/oder Grund ein Insul machte/sobleibt
denen jenigen der Acker / oder Grund/ dessen er aigenthumblich vor¬
hin gewesen ist.

Was deß Wassers Gewalt in Eyßbrüchen / oder Güssen von
Holtzwerck einemftembdenGrund-anoderzuetragt/das stehet des-
felbigen Grundö -Herrn billich zu ; was aber vonSchiffen / Zillen/
Flössen/Kauffmanns -oder andern Gütern / es seye durch Wasser-Ge¬
walt/ Schissbruch / oder vngefehr weg rinnete / solle dasselbe seinem
rechten Herrn auss Ersucchen / jedoch gegen Erstattung der auffge-
wendten Mühe / vnd Unkosten / wiederzuegestelltwerden

Wer UwölffLe Wtul /

i

on Ucrborgmm KcWm /
vnd verborgenem MueL.
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lüge Schatz zu verstehen / welche einer an gemainen Strassen / vnd
andern dergleichen Orthen / die niemand insonders aigenthumblich
zuegehören /vngesuecht / vnd vngefahr findet.

2 .

vngefahr/außsondermMickfall/einenSchatz gefiinde/oderaber den-
ers nachgegraben,
/ vnd der erste dem

Inhabern zuegehören . Wann er aber auffftembdenGrund/vndBo-
den / ohne Einwilligung/ nach solchen Schätzengesuecht/vnd gegra-

Obrjgkcit/ vnd dieHelfftedem GrundInhaberalleinzuestandig.
§ . z.

Wann jemandmitZauberey einen Schatz zu erobern sich vnter-

so ist dasjenige / was er findet/ Unserer Landsjürstl. Kammerverfal¬
len/vndnoch darzu die Bestraffung / wegen solcher verübten Zaube-

Wann auch jemand vngefehr auss der Obrigkeit Grund/ vnd
den einen Schatz vngesuecht gefunden/ vnd solchen Fund nichtan-

gezaigt / der hatdardurch seinen gebührendenTheilverlohren / vnd ist
seitvölligheimbgefallen.
!er Meyzehende Wtul /

onWebämn/NcMtM/ Afian-
tzM/Wröfftungen / so auff frembden Mründten/ oder ^

ftembdm Maaten beschehen.
§. i.

OjcmandauffeinemftembdenGrund fiirsätzlich /
ohneWissen / vnd Willen deß Aigenthumbers/
vonMaurwerck etwas aussbauet/ so gehört sol-
chesGebawdemAigenthumber deßGmndSzue/
vnd wann der Bawzeug / als Stain / Kalch /
Ziegl/ vnd anders / wormit das Gebäw auffge-
brachtworden / deß Baw-Herrnaigengewest/ist

F 2 der
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